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Betriebsbewilligung von Seilbahnen, 
Schrägaufzügen und Skiliften 

im Kanton Bern
Anlagen mit kantonaler Bewilligung, 

bzw. Anlagen ohne eidgenössische Konzession.

Neu- und 
Umbauprojekte

(Bau-, Umnutzung- und Erweiterungsvorhaben)

technische Erneuerungen 
an einer bestehenden Anlage
(wenn keine Baubewilligung erforderlich ist)

Baubewilligungs-
verfahren 1)

Baugesuch an Gemeinde einreichen

öffentliche Projektauflage und
Ämterzirkulation bei den kantonalen Fachstellen

Antrag 
technischen Genehmigung

Gesuch an AöV einreichen

Baubewilligung durch Gemeinde oder 
Regierungsstatthalter

Genehmigung durch AöV, gestützt auf 
technische Beurteilung mit Auflagen der 

Kontrollstelle IKSS

technische Beurteilung 
durch Kontrollstelle IKSS

(keine öffentliche Auflage)

technische Beurteilung 
durch Kontrollstelle IKSS

Fachbericht AöV 
(inkl. technische Beurteilung und 
Auflagen der Kontrollstelle IKSS)

Seilbahnen mit einer Transportkapazität von mehr als 8 Personen benötigen eine 
Konzession des Bundes. Die Aufsicht über die "grossen" Seilbahnen obliegt dem 
Bundesamt für Verkehr (BAV).
Anlagen unter der Aufsicht des Bundes werden im Plangenehmigungsverfahren (PGV)
geprüft und durch das BAV bewilligt.

1) Das kantonale Baubewilligungsverfahren entspricht sinngemäss dem PGV für konzessionierte Anlagen.

Betriebsbewilligung

erteilt durch das AöV nach technischer Abnahme durch die Kontrollstelle IKSS

 


